
      

Merkblatt zur Beantragung eines Visums zum Praktikum in Deutschland

Bitte beachten Sie zusätzlich das Merkblatt „Allgemeine Hinweise zur Visabeantragung“ 

Folgende Unterlagen sind im Original und Kopie vorzulegen:
Zwei in deutscher Sprache vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene 
Antragsformulare + Anlage nach § 55 AufenthG (kostenlos bei der Visastelle erhältlich 
oder mittels Herunterladen von der Homepage)

3 biometrische Passbilder (nicht älter als 6 Monate, keine Computerausdrucke)

Gültiger Reisepass (unterschrieben) mit mindestens 1-jähriger Gültigkeitsdauer, nicht 
älter als 10 Jahre, mit mindestens 2 leeren Seiten und frühere Reisepässe sofern vor-
handen

Praktikantenvertrag mit zwei Kopien 
oder: Bestätigung der Ableistung des Praktikums durch den Arbeitgeber in Deutsch-
land mit Angabe der Höhe der Praktikumsbezüge und mit Begründung, warum ein 
Praktikantenvertrag bei Antragstellung noch nicht vorgelegt werden kann bzw. in wel-
cher Form dieser nachgereicht wird

Nachweise über die derzeitige Tätigkeit des Antragstellers in der Türkei (Studiennach-
weis, Arbeitsvertrag etc.) mit deutscher Übersetzung in zweifacher Ausfertigung

Nachweise, aus welchen Mitteln der Lebensunterhalt in Deutschland finanziert wird

Studenten an einer türkischen Universität, die ein Praktikum in Deutschland absolvie-
ren möchten, benötigen hierzu die Zustimmung der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
(ZAV). Das Zustimmungsverfahren der ZAV sollte vom Arbeitgeber in Deutschland be-
antragt werden (siehe: Merkblatt der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung unter folgen-
dem Link: http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A04-Vermittlung/A046-ArGV/
Publikation/pdf/Info-AG-Studienfachbezogene-Praktika.pdf).

Ist das Praktikum im Rahmen einer deutschen schulischen oder studentischen Ausbil-
dung erforderlich oder wird es im Rahmen eines internationalen Programms (Europäi-
sche Gemeinschaft, Weltbank, Internationale Arbeitsorganisation etc.) geleistet, ist 
dies durch Nachweise zu belegen.

Im Regelfall werden zur Antragsannahme lediglich die o.g. Unterlagen benötigt. In Einzelfällen 
kann die Vorlage von zusätzlichen Unterlagen sowie deren deutschen Übersetzungen not-
wendig werden. 


